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Die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt wird statistisch von über 4,5 Millionen arbeitslosen Frauen und 
Männern gekennzeichnet. Über 6,5 Millionen Frauen und Männer sind auf der Suche nach einer bezahlten Arbeit. 
Trotz aller eingeleiteten Maßnahmen am Arbeitsmarkt ist eine nachhaltige Besserung nicht zu erkennen.  
 
Das Zusammenspiel von starker Wirtschaft und starken Arbeitnehmervertretungen sowie einem freien Arbeitsmarkt 
funktioniert bezogen auf den Arbeitsmarkt nicht mehr. 
 
Die Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit wird somit verletzt. 
 
Die Mitbestimmung und Tarifautonomie garantieren den sozialen Ausgleich, die arbeitslosen Menschen werden 
aber weitgehend ausgegrenzt. 
 
Zudem sind Arbeitslose sind oft über Jahre hinweg von der aktiven Teilhabe am wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Die Folgen sind: Depressionen, Minderwertigkeitsgefühl, Kinderarmut, 
schlechtere Bildungschancen, Disqualifikation, erhöhtes Krankheitsrisiko. 

Grafik 1: Übersicht über das Konzept 

 

 

1. Ist-Zustand 
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Abbau der Arbeitslosigkeit und Integration von 1,8 Mill. arbeitslosen Menschen. 
 
Es ist Aufgabe des Staates, für einen hohen Beschäftigungsstand zu sorgen. Deswegen muss der Staat alle am 
Arbeitsmarkt Beteiligten an einen runden Tisch holen, um über eine Problemlösung zu beraten und konkrete 
Ergebnisse präsentieren. Der Staat muss ggf. massiven Druck durch flankierende Gesetzgebung auf alle am 
Arbeitsmarkt Beteiligten ausüben. 
 
Tarifverträge können ohne flankierende staatliche Vorgaben und Rahmenbedingungen keine Arbeitsplätze 
schaffen. Auf Grund dessen ist es auch Sache des Staates die Tarifvertragsparteien aktiv anzuregen, und wenn 
nötig gesetzliche Rahmenbedingungen zu beschließen, um die Integration von Erwerbslosen in den 1. 
Arbeitsmarkt zu ermöglichen. 
 
 
 

 

 

2. Soll-Zustand 
 

Grafik 1: Übersicht über das Konzept 
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Wie schon erwähnt sollte die Initiative zur Integration der Erwerbslosen in den 1. Arbeitsmarkt sollte von staatlicher 
Seite ausgehen. An einem runden Tisch sind vom Arbeits- und Sozialministerium Arbeitslosenverbände, 
Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände einzuladen. In dieser Runde ist eine 
Pilotbranche zu vereinbaren, die das Konzept zur Integration der Erwerbslosen umsetzt. Es wird ein 
Integrationstarifvertrag vereinbart. 
 
Proportional zur Beschäftigtenzahl der Branche und der Betriebe werden nach einer durchschnittlichen 
Schulungsphase von einem Jahr arbeitslose Menschen prozentual nach folgender Formel integriert: 
 
1/3 aller erwerbslosen Menschen  1,8 Mill. Arbeitslose   
___________________________    = ______________________   =   5,3 % 

 

Alle Erwerbstätigen / 100   34 Mill. Erwerbstätige / 100 
 
Das heißt, die Belegschaft ist nach der Arbeitsumverteilung um 5,3 % aufzustocken. Das Stundenvolumen bleibt 
aber durch die Arbeitsumverteilung gleich. 
 

Grafik 1: Übersicht über das Konzept 

 

 

3. Problemlösung 
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Problemlösung Fortsetzung: 
 
Die in die jeweilige Branche integrierten Arbeitslosen erhalten im ersten Jahr ~ 85 % und dann 100 % der 
Tarifsätze. Der Arbeitslosenversicherungsbeitrag wird nach erfolgreicher Integration abgesenkt. Der Arbeitgeber 
bezahlt nur die tatsächlich erarbeiteten Stunden. Für die Stammbelegschaft wird der volle Lohn-/ 
Gehaltsausgleich über die Lohn- und Einkommenssteuer erfolgen. 50 % einer eventuellen Tariferhöhung wird 
jeweils auf den Steuerausgleich angerechnet. Ausgangsbasis für die Tarifverhandlungen bleibt die Bezahlung der 
alten Wochenarbeitszeit. 
 
Die Arbeitgeber erhalten Zuschüsse für die Bereitstellung von neuen Arbeitsplätzen (Sekundärkosten). Die 
tatsächlichen Wochenarbeitszeiten sollen nach drei Modellen vereinbart werden: Normal-, Dynamik- und 
Absatzproblemmodell. 
 
Erfahrungswerte und Problembereiche werden in der Pilotbranche gesammelt, ausgewertet und kommuniziert und 
das Gesamtkonzept nachjustiert. Weitere Branchen folgen dem Beispiel. Sollten freiwillige Regelungen nicht 
greifen, sollte der Integrationstarifvertrag gesetzlich flankiert und zur Aufgabe der Tarifpolitik und des staatlichen 
Handels gemacht werden. Die Arbeitszeiten der Beschäftigten werden um den Prozentsatz der integrierten 
Arbeitslosen reduziert (z.B. um 5,3 %); ein voller Lohn-/Gehaltsausgleich erfolgt durch die Lohn-/ 
Einkommenssteuer. 

Grafik 1: Übersicht über das Konzept 
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Problemlösung Fortsetzung: 
 
Bei dieser Konzeption gewinnen alle am Arbeitsmarkt beteiligten Kräfte: win–win–win–win–win–win–Konzept 
 
• Arbeitslose:    Werden geschult und in den 1. Arbeitsmarkt integriert. 
 

• Arbeitgeber:     Erfahren eine Absenkung der Lohnnebenkosten durch die Reduzierung der   
       Arbeitslosenversicherung und durch Einstiegslöhne der Erwerbslosen.  
 

• Arbeitnehmer:   Profitieren von der verkürzten Arbeitszeit und erhalten eine vollen Lohn-/  
Gehaltsausgleich über die Steuer. 

 

• Staat:     Erreicht den erstrebten hohen Beschäftigungsstand, ohne sich neu zu verschulden,  
und entlastet die Unternehmen um Lohn- /Gehaltsnebenkosten. 

 

• Tarifvertragsparteien:  Werden durch den abzuschließenden Integrationstarifvertrag gestärkt.  
 

• Volkswirtschaft:   Wird durch zusätzlichen Konsum der Arbeitslosen angeregt. Internationale  
Wettbewerbsfähigkeit steigt durch Kostenentlastung. 

 

Gesetzliche Grundlagen für den Integrationstarifvertrag sollten dann vorgenommen werden, wenn freiwillige 
Regelungen nicht greifen. 

Grafik 1: Übersicht über das Konzept 
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Der Beweis, dass das so erdachte Konzept funktioniert, ist konkret in einer Pilotbranche zu erbringen. 
 
Die Erfahrungen in dieser Branche sollen genutzt werden, um eine Nachjustierung der Grundparameter 
vorzunehmen. 
 

 

 

4. Beweis, dass der favorisierte Weg richtig ist 
 

Grafik 1: Übersicht über das Konzept 
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Alle am Arbeitsmarkt Beteiligten sollen das Konzept in einer ersten Phase an einem runden Tisch besprechen. 
 
Ein Erfolgsmodell kann es erst werden, wenn alle Gruppen für ihre Klienten Vorteile in dieser Konzeption 
erkennen. 
 
Nach einer Evaluationsphase sollte die dann optimierte Konzeption in einem weiteren Großversuch getestet 
werden. 

Grafik 1: Übersicht über das Konzept 

 

 

5. Auslösung einer Handlung 
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• Arbeitslosigkeit um 1/3 im 1. Schritt 
reduziert 

 
• Wettbewerbsfähigkeit erhöht 
 
 
• Sozialversicherungsbeiträge gesenkt
 
 
• Geschulte Arbeitslose 
 
 
• Tarifvertragsparteien gestärkt 
 
 
• Einsparungen: Lohnnebenkosten 
 
 
• Gesellschaftliche Kraftanstrengung 

Arbeitsplatzbesitzer: 
• Arbeitsumverteilung 

(Reduzierung der Arbeitszeit) 
• Nettoeinkommen bleibt durch 

Einkommenssteuerausgleich erhalten. 
Reduzierung der Ausgleichszahlung bei 
Entgelterhöhung 

• Arbeitslosenversicherung im 2. Schritt ↓ 

Arbeitgeberverbände: 
Tarifverträge zur Integration der Arbeitslosen 
• Pilotbranche wird vereinbart 
• Schulung der Arbeitslosen 
• Genehmigungsverf. bei Betriebsvereinbarungen 

Gewerkschaften:
Tarifverträge zur Integration der Arbeitslosen
• Pilotbranche wird vereinbart 
• Schulung der Arbeitslosen 
• BV-Genehmigungsverfahren bei 

Betriebsvereinbarungen 

Steuer- und Sozialgesetze: 
Einsparungen: 
• Arbeitslosengeld I + II plus Beiträge für 

Rentenvers. (RV), Krankenkasse (KK), 
Pflegevers. (PV) 

• Sozialleistungen: Sozialhilfe, 
Wohngeld 

Mehreinnahmen: 
• Einkommenssteuer, indirekte Steuern 
• Sozialbeiträge: RV, KK, PV, 

Bundesagentur für Arbeit 

Volkswirtschaft:
• Wettbewerbsfähigkeit  ↑ 
• Inlandsnachfrage ↑ 
• Flexibilität der AZ wird durch TV erhöht 

Sozialversicherungen:
→ Beiträge 
• Mehreinnahmen durch 1,8 Mill. 

Arbeitslosen, die nun in Arbeit sind 
• Entlastung der Staatskasse 

Grafik 2: Darstellung des Grundprinzips 

Ergebnisse 

Arbeitslose: 
• Die Branchen erweitern ihr Arbeitsplatzangebot 

z.B. um 5,3% (1/3 der Arbeitslosen) 
Beispiel: 
- 34 Mill. Gesamtbeschäftigte  
- 1,8 Mill. Arbeitslose sind zu integrieren  
- 1,8 Mill. / 0,34 Mill. = 5,3 % 

• Die neu entstehenden Arbeitsplätze werden 
den Arbeitslosen angeboten 

Arbeitgeber: 
• Arbeitsplätze werden angeboten 
• Geschulte Arbeitslosen werden eingestellt 
• Flexiblere Arbeitszeiten 
• Sekundärkosten werden erstattet 
• Volumen der Arbeitszeit bliebt zum Zeitpunkt 

der Umsetzung erhalten 

Staat:
• Wird als Moderator und Initiator tätig 
• Stellt gesellschaftlichen Konsens oder 

Gesetzesvorlagen her 
• Initiative für weitere Begleitgesetzte 
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Unbegrenztes Wachstum 
nicht erreichbar;  
darum Regulierung der 
Mangelware „bezahlte 
Arbeit“ durch den Staat und 
Tarifpartner 

Unbegrenztes Wirt-
schaftswachstum 
(50er, 60er Jahre);  
1. Konjunktureinbruch 

1. Freiwillige Regelun-
gen od. wenn nötig 

2. Veränderung der 
Gesetze, Verord- 
nungen 

- Recht + Pflicht auf 
Arbeit → GG 

- Arbeitsplatzanpas-
sungsgesetz usw. 

- Finanzgesetze usw.  

Konjukturprogramme 
u.a. 
• Investitions-

zuschüsse 
• Senkung der 

Einkommens-
steuer usw. 

Beschäftigte reduzieren 
ihre Arbeitszeit z.B. um 
5,3%, proportional zu allen 
Beschäftigten zu einem  
Drittel aller Arbeitslosen 
(siehe Grafik 3)  

1/3 der Arbeitslosen werden geschult und erhalten danach 
in einer Branche eine Arbeitsplatz 

Gesetze zu Lasten der Arbeitnehmer und Arbeitslosen
u.a. Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I (verkürzt) usw. 

Deregulierung: 
Normen und Regeln 
aufheben, u.a. 
Kündigungsschutz 
usw. 

Sozialversicherung:
Arbeitslosenversicherung 
kann von X % auf Y % 
abgesenkt werden. 

Senkung der Lohn- 
und Gehaltsneben-
kosten: u.a. wird der 
Rentenversicherungs-
beitrag „stabil“  
gehalten. 

Tarifvertragspartien 
handeln den Integrations-
tarifvertrag aus: 
Qualifikation, Arbeitszeit, 
Pilotbranche, individuelle 
Arbeitszeiten nach 
Branchen 

Volkswirtschaft:
• Hoher Beschäftigungs-

stand 
• Qualifikation der 

Arbeitslosen 
• Wettbewerbsfähigkeit 

erhöht 
• Inlandsabsatz steigt 

Grafik 3: Darstellung des Denkmodells 

Nach Umsetzung des neuen 
Konzeptes 

Alte Denkmodelle Das neue Konzept zur 
Beseitigung der 

Massenarbeitslosigkeit

Das neue Konzept zur 
Beseitigung der 

Massenarbeitslosigkeit 

Alte Denkmodelle 

Keynesianismus  
u.a. antizyklische 
Wirtschaftspolitik, 
Stabilitätsgesetz 
1967 usw. 

Unsichere Arbeits-
verhältnisse: 
• Minijobs (400 €) 
• Hartz-Konzepte 
• Kombilohn 
• 1€-Jobs 
• Ich-AG´s 

Regulierung der 
bezahlten Arbeit.
1/3 der Arbeits-
losen erhalten 

einen Arbeitsplatz

Freiwillige oder gesetzliche 
Grundlagen, um 1/3 der 

Arbeitslosen zu qualifizieren 
und ihnen Arbeit zu 

verschaffen 

Durch proportionale 
Verkürzung der Arbeits- 
zeit der Arbeitnehmer 
werden Arbeitsplätze 

geschaffen 

Sozialversiche-
rungsbeiträge 

sinken 

Tarifvertrags-
parteien 

handeln alle 
Einzelheiten aus

Volkswirtschaft 
wird gestärkt! 
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Kosten:
Volumen d. Arbeitsstun-
den wird bei Umsetzung 
des Tarifvertrages nicht 
erhöht sondern umverteilt; 
Rationalisierung wie bisher 

Kosten: 
Volumen der 
Arbeitsstunden 

Kosten:
Personalzusatzkosten 
sinken im zweiten Schritt 
um die reduzierten 
Sozialversicherungs-
beiträge 

In welchen Betrieben 
werden Arbeitslose  
eingestellt? 
 

In Betrieben, für die ein 
Integrationstarifvertrag 
vereinbart wurde (es gilt 
das Modell ABC) 

Beispiel:
-  1,8 Mio. Arbeitslose sind bei 34 Mio. AN in Deutschland zu 

integrieren 
-  Branche X hat 1 Mio. Beschäftigte 
-  Es gilt: 1,8 Mio. / 34 Mio. =  52.941 Arbeitslose sind zu 

integrieren 

Wie viele Arbeitslose sind zu integrieren?

Kosten: 
Sonstige Perso-
nalzusatzkosten 
-  Versicherungen 

f. Arbeitnehmer  
-  Berufsgenos-

senschaften 
-  Freiwillige 

Leistungen 

Kosten:
Sonstige Personal- 
zusatzkosten werden durch 
die reduzierte Arbeits-
losenversicherung und 
Erstattung der Sekundär-
kosten aufgefangen 

Arbeitszeiten: 
Heute unterschiedliche 
Flexibilität 

Nach Inkrafttreten des 
Integrationstarifvertrages: 
-  Normalarbeitszeit 
-  Dynamische Arbeitszeit 
-  Absatzproblem-

Arbeitszeit 

Art der Betriebe: 
A)  Notleidende Betr. 
B)  Dynamische Betr. 
C) Normalbetriebe 
Prüfung durch 
Tarifvertragsparteien, 
keine Einigung → 
Normalbetriebe 

A)  keine Neueinstellungen
B)  Überproportionale 

Einstellung von 
Arbeitslosen 

C) Proportionale 
Einstellung von 
Arbeitslosen 

Grafik 4: Auswirkungen des Konzeptes auf Arbeitgeber / Betriebe 

Ergebnisse 

Flexibilisierung der 
Arbeitszeit nach 

Marktlage 

Einstellung von 
Arbeitslosen nach 
Lage der Betriebe

Keine weiteren
Zusatzkosten 

Proportional zu 1/3 der 
Arbeitslosen kann jede Branche 

Arbeitslose integrieren 

In Betrieben  mit gelten-
dem Integrations-

tarifvertrag werden A 
eingestellt 

Personalzusatz- 
kosten sinken

Einstiegsentgelte für 
Arbeitslose im 1. Jahr: 

85%. Kostenreduzierung. 
Keine Kostensteigerung 

durch Arbeitszeitvolumen-
umverteilung 

Ist-Zustand Soll-Zustand Soll-Zustand Ist-Zustand 

Kosten: 
Personal- 
zusatzkosten 
werden als zu 
hoch angesehen 
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Freiwilliger od. gesetz-
licher Auftrag zur 
Integration von Arbeits-
losen in Tarifverträgen 
proportional zu den Be-
schäftigten der Branche 
(siehe Grafik 5) 

Freiwillige Rege-
lungen zur  
Arbeitsplatzerhal-
tung, ggf. durch 
Tarifverträge 

Verband verhandelt Inte-
grationsverträge für A., für 
die Betriebe einer Branche. 
Ggf. Allgemeinverbindlich-
keit bei gesetzlichem 
Auftrag 

Gesellschafts-
politische 
Bedeutung der 
Verbände nimmt 
ab 

Freiwilliger / ggf. 
gesetzlicher Auftrag zur 
Integration von 
Arbeitslosen. Bedeutung 
der Verbände nimmt zu 

Qualifikation der Arbeitslosen für eine Branche; 
Kostenerstattung durch staatliche Quellen 

Freiwillige Schulungen (durch Tarifverträge) 

Ausgestaltung der 
Integrationstarif- 
Verträge. 
Bisher:  
Fehlanzeige  

Integrationstarifverträge 
regeln verbindlich alle 
Bedingungen wie u.a.: 
• Schulung 
• Arbeitszeit 
• Flexibilität u.ä. 

Bisher:  
Fehlanzeige 

• Pilotbranche testet die 
Konzeption, macht 
Verbesserungs-
vorschläge 

• Großversuch im 2. 
Schritt 

Grafik 5: Auswirkungen des Konzeptes auf Arbeitgeberverbände 

Ergebnisse 

Individuelle 
Integrationstarif-
verträge für die 

Branchen 

Verbände geben 
Verbesserungs-
vorschläge an 
Gesetzgeber 

Arbeitslose werden  
geschult. 

Bedeutung der 
Verbände nimmt zu!

Die Betriebe einer 
Branche integrieren 
bisher arbeitslose 

Menschen 

Freiwillige / 
verbindliche 

Integrationsregelung 
von Arbeitslosen 

Ist-Zustand Soll-Zustand Soll-Zustand Ist-Zustand 

Bisher keine 
Regelungen zur 
Integration von 
Arbeitslosen 
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Neue wöchentliche 
Arbeitszeit z.B. minus 
5,3% auf 36 Stunden 

Wöchentliche 
Arbeitszeit, z.B. 
38 Stunden 

Neuer Arbeits-
losenversiche-
rungsbeitrag 
minus X% im 2. 
Schritt 

 
 

Steuersätze: 
Rückvergütung von z.B. 
zwei Wochenstunden 
(Vorwegaufschlag durch 
Arbeitgeber); auch durch 
Negativsteuer 

Keine Sicherheit vor 
Arbeitslosigkeit 

Chance zur Neuintegration 
in den Arbeitsmarkt bei 
Arbeitslosigkeit! Freiwillige 
oder gesetzliche Grundlage

Flexibilität der Arbeits-
zeit bei Struktur- und 
Konjunkturschwan-
kungen: 
unterschiedlich, z.T. 
starr 

Flexibilität der Arbeitszeit 
wird erhöht: 
 
A = Dynamikmodell 
B = Normalmodell 
C = Absatzproblemmodell 
 
Festlegung durch Tarif-
vertrag und Betriebsverein-
barungen 

 Tarifbasis wird nicht 
abgesenkt! Neue Tarifbasis 
bleibt das Bruttoentgelt pro 
Arbeitsstunde! 

Grafik 6: Auswirkungen des Konzeptes auf die Arbeitnehmer 

Ergebnisse 

Erhöhte Flexibilität wird 
gefordert, Absatz-

schwankungen 
aufgefangen 

Alte Tarifbasis 
bleibt erhalten

Verbesserte 
soziale 

Sicherheit 

Bisheriges Einkommen bleibt 
erhalten! Bei einer 

Tariferhöhung werden hiervon 
50% auf den Steuerausgleich 

angerechnet 

Geringe  
Arbeitslosenversicherung; 

Netteinkommen ↑  

Verminderte Arbeitszeit; 
Kontingent: zwei Stunden 

für Arbeitslose 

Ist-Zustand Soll-Zustand Soll-Zustand Ist-Zustand 

Arbeitslosen-
versicherungs-
beitrag (Arbeit-
nehmeranteil = 
3,25%) 
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Grundgesetz Art. 12: 
 
Ziffer (1) bleibt 
 
Ziffer (2) wird Ziffer (3) 
 
Ziffer (3) wird Ziffer (4) 
 
Ziffer (2) neu: 
 
Das Recht und die 
Pflicht auf Arbeits-
leistung wird gewähr-
leistet. Das Nähere 
wird durch das 
Arbeitsanpassungs-
gesetz geregelt 
(sinngemäß). 

Grundgesetz Art. 12: 
 
(1) Alle Deutschen 

haben das Recht, 
Beruf, Arbeitsplatz 
und Ausbildungs-
stätte frei zu wäh-
len. Die Berufs-
ausübung kann 
durch Gesetz oder 
auf Grund eines 
Gesetzes geregelt 
werden. 

(2) Niemand darf zu 
einer bestimmten 
Arbeit gezwungen 
werden, außer im 
Rahmen einer 
herkömmlichen 
allgemeinen, für 
alle gleichen 
öffentlichen 
Dienstleistung 

(3) Zwangsarbeit ist 
nur bei einer 
gerichtlich 
angeordneten 
Freiheitsentzie-
hung zulässig. 

Tarifvertragsgesetz: Bisher Fehlanzeige 

Tarifvertragsgesetz: 
Tarifvertragsparteien haben den Auftrag, Arbeitslose zu 
integrieren. Ggf.: Allgemeinverbindlich für die Branche 

Finanzausgleich: 
Bisher Fehlanzeige 

Finanzausgleich an die 
Pilotbranchen: 
Finanzausgleich für die 
Kosten 

Steuergesetze: 
Bisher Fehlanzeige 

Steuergesetze:
Ausgleich des 
Nettoverlustes bei 
Arbeitszeitkürzung 

Grafik 7: Auswirkungen des Konzeptes auf die Gesetzgebung 

Ergebnisse 

Finanzmittel an die 
Pilotbranchen

Ausgleich des 
bisherigen 

Nettoeinkommens

Integration von  
Arbeitslosen.  
Allgemein- 

verbindlichkeit 

Reduzierte Arbeitszeit 
für Beschäftigte 

und Übertragung  
des  

Arbeitszeitvolumens  
auf Arbeitslose 

Recht für eine Teil der 
Arbeitslosen, einen 

Arbeitsplatz zu erhalten: 
Pflicht, an der Arbeits-
aufnahme aktiv mitzu-

wirken, ansonsten 
drohen Leistungsein-

schränkungen 

Alt Neu, wenn freiwillige 
Regelungen nicht 

greifen: 

Alt 

Finanzgesetze 
• Zuschusszahlung an 

Arbeitgeber zur 
Schaffung von 
Arbeitsplätzen 

• Finanzmittel an TV-
Parteien, um den 
Auftrag zu erfüllen.

Div. Artikelgesetze, um 
das Konzept in diversen 
Gesetzen zu begleiten, u.a. 
Arbeitszeitgesetz usw. 

Arbeitsplatzanpassungsgesetz:
• Reduzierung der Arbeitszeit für „Beschäftigte“ um 

z.B. 5,3% (1/3 aller Arbeitslosen) 
• Übertragung der reduzierten Std. auf die 

Arbeitslosen 

Finanzgesetze: 
Bisher Fehlanzeige 

Arbeitsplatzanpassungsgesetz: Bisher Fehlanzeige 

Neu, wenn freiwillige 
Regelungen nicht 

greifen: 
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Freiwilliger oder gesetz-
licher Auftrag zur Inte-
gration von Arbeitslosen; 
proportional zu den 
Beschäftigte sind 1,8 Mill. 
Arbeitslose zu integrieren 

Vereinzelte 
Integration von 
Arbeitslosen mit 
Geldern der 
Bundesagentur für 
Arbeit 

Gewerkschaft verhandelt 
Integrationstarifverträge für 
Arbeitslose  

Gesellschafts-
politische Bedeu-
tung hoch 

Freiwilliger oder 
gesetzlicher Auftrag, 
Integrationsverträge 
abzuschließen 

Ø Schulung der Arbeitslosen von einem Jahr (wenn nötig) 
durch Verbände / Arbeitgeber / Gewerkschaften.  
Kostenerstattung durch staatliche Stellen.

Schulung der Arbeitslosen durch die Tarifvertragsparteien: 
Bisher Fehlanzeige 

Ausgestaltung der 
Integrationstarif-
verträge:  
Bisher Fehlanzeige  

Integrationstarif: es werden 
alle Bedingungen geregelt: 
Schulung, Arbeitszeit,  
Bezahlung, Flexibilität u.ä. 

Betriebsräte: 
Heute: Eigeninitiative 
ohne Rechtsgrundlage 
zur Beschäftigungs-
förderung durch 
Tarifverträge 

Betriebsräte erhalten mit 
Zustimmung der 
Tarifvertragsparteien 
Ausgestaltungsrecht des 
Integrationstarifvertrages 

Bisher Fehlanzeige 1. Pilotbranche testet die 
Konzeption und macht 
Verbesserungsvor-
schläge 

2. Großversuche 

Grafik 8: Auswirkungen des Konzeptes auf die Gewerkschaften und Betriebsräte 

Ergebnisse 

Betriebsräte 
gestalten die 
betriebliche 

Durchführung 

Gewerkschaften 
geben Ver-

bessererungs-
vorschläge an den 

Gesetzgeber 

Rückgriff auf 
tarifpolitische 
Erfahrungen! 

Arbeitslose werden vor Berufseinstieg 
geschult; Bindung zur Gewerkschaft  

erhöht 

Bedeutung der 
Gewerkschaften 

nimmt zu! 

Neue Mitglieder können 
durch Werbung 

gewonnen werden 

Ansehen der 
Gewerkschaften steigt; 

freiwillige oder 
verbindliche 

Integrationsregelung 
von Arbeitslosen 

Ist-Zustand Soll-Zustand Soll-Zustand Ist-Zustand 

Gewerkschaften 
als Interessen-
vertreter der 
Arbeitnehmer 
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Chance auf Grund von 
freiwilligen oder 
gesetzlichen Grund-
lagen in den 1. 
Arbeitsmarkt zu 
gelangen 

Arbeitslose, v.a. 
mit Problemen 
(z.B. Alter, Behin-
derung, Unter-
qualifikation, 
Überqualifikation) 
haben wenig 
Chancen, einen 
Arbeitsplatz zu 
erhalten 

Nach Schulung oft ein 
konkretes Angebot auf 
einen Arbeitsplatz: 
• wohnortnah 
• wohnortfern: 

Zuschuss der BA 

Einkommen: 
Arbeitslosengeld I + II 

Voll- oder Teilzeit-
arbeitnehmer mit 
abgesenktem Arbeits-
entgelt im 1. Jahr; ab 2. 
Jahr 100% der Tarifsätze 

Arbeitslosenversiche-
rungsbeitrag 
(Arbeitnehmerantei = 
3,25%) 

Arbeitslosenversiche-
rungsbetrag minus X% 

Grafik 9: Auswirkungen des Konzeptes auf die Arbeitslosen 

Ergebnisse 

Verbesserte 
soziale 

Sicherheit 

Nettoeinkommen  
steigt 

Abgesenktes 
Einkommen im 1. 

Jahr, im 2. Jahr volle 
Tarifsätze 

Arbeitsplatz- 
Angebot für einen Teil 

der Arbeitslosen 

Verbesserte Chance 
für Arbeitslose, in den 

1. Arbeitsmarkt zu 
gelangen 

Ist-Zustand Soll-Zustand Soll-Zustand Ist-Zustand 

Arbeitslose habe 
oft jahrelang keine 
Chance, in den 
Arbeitsmarkt zu 
gelangen 
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Arbeitgeber / Verbände 

5,3% von 15.000 
Arbeitnehmern = 795 
Arbeitslose sind nach einer 
Schulung zu integrieren 

Arbeitsvolumen wird nicht 
erhöht! Beschäftigte und 
ehemals Arbeitslose 
arbeiten gleich lang. 

Schulung f. die Branche durch Tarifvertragsparteien od. externe Schulung 

Regelungen: 
• Laufzeit 
• Kündigungsfristen 
• Kündigungsschutzvereinbarungen 
• Qualifikationsnaher Einsatz 
• Bezahlung 
• Problemfälle 
• Verhältnisse zu anderen Tarifverträgen usw. 

Kostenübernahme durch Sonderzuweisung der Bundes-
agentur für Arbeit für: 
• Tarifvertragskosten 
• Schulung 
• Auswertung 
Sekundärkosten für Arbeitsplatzaufbau 

Beispiel: Unterhmen Y hat 
1.000 AN; davon: 
• 400 Handwerker 
• 100 gewerbl. AN 
• 100 Verwaltung 
• 200 Logistik 
• 100 Vertrieb 
• 100 Ingenieure 

Grafik 10: Auswirkungen des Konzeptes auf eine  
Pilotbranche (z.B. Papierindustrie Baden-Württemberg, ~ 15.000 Arbeitnehmer); Pilotintegrationstarifvertrag 

Ergebnisse 

Unternehmen Y 
stellt 53  ehemals 

Arbeitslose ein 

Kostenübernahme  
durch Bundesagentur  

für Arbeit 

Schulung und Aufteilung durch 
Tarifvertragsparteien 

Arbeitsvolumen 
bleibt zum Zeitpunkt 

der Integration 
erhalten 

795 ehemals Arbeitslose 
werden integriert 

Integrations- 
tarifvertrag entsteht 

Wer verhandelt?
Welche Arbeitsplätze werden den Arbeitslosen angeboten? 

Wie viele Arbeitnehmer sind zu integrieren? 

Auswirkungen für die Beschäftigten? 

Wer schult die LA? 

Aufteilung auf die Betriebe? 

Arbeitnehmer / 
Gewerkschaften 

Angenommen: 
15.000 Arbeit-
nehmer  sind in 
Baden-Württem-
berg in der Papier-
industrie tätig 

Beschäftigte: 
• Verkürzte 

Arbeitszeit 
• Lohn-/Gehalts-

ausgleich durch 
Einkommens-
steuerausgleich/ 
Negativsteuer 

Im Integrationstarifvertrag wird Aufteilung auf Betreibe geregelt.

53 werden eingestellt: 
• + 21 Handwerker 
• + 5 gewerbl. AN  
• + 5 Verwaltung 
• + 11 Logistik 
• + 6 Vertrieb 
• + 5 Ingenieure 

Was regelt der Integrationstarifvertrag noch? 

Wer trägt die Kosten? 
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Mehr Arbeitnehmer in 
Arbeit, da Arbeitslose 
integriert sind 
(geringe Beiträge und 
Staatszuschüsse für die 
Arbeitslosenversicherung) 

Arbeitslosen-
versicherungs-
beitrag z.Zt. X % 

Geringere Staats-
zuschüsse für 
Arbeitslose und 
Empfänger von 
Arbeitslosengeld  

Krankenkassen-
beiträge 

Krankenkassenbeiträge 
sinken, da Gesundheits-
zustand der Arbeitslosen 
sich verbessern wird 

Grafik 11: Auswirkungen des Konzeptes auf die Sozialversicherungskassen 

Ergebnisse 

Krankenversicherung-
beiträge sinken 

tendenziell ↓ 

Staatszuschüsse ↓ 

Arbeitslosenversicherung  
sinkt ↓ 

Ist-Zustand Nach Umsetzung des 
Konzeptes 

Nach Umsetzung des 
Konzeptes 

Ist-Zustand 

Pflegeversiche-
rungsbeiträge 

Aus der Staatskasse weniger 
Zuschüsse an Arbeitslosen-, Pflege-,  
Kranken- und Rentenversicherung; 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber werden durch 
tendenziell geringere Beiträge entlastet 

(Arbeitslosen- und Krankenversicherung) 

Rentenversiche-
rungsbeiträge 

Krankenversiche-
rungsbeiträge Aufwändungen für 

Wohngelder sinken↓ 

Aufwändungen für 
Sozialhilfe sinken↓ 

Ausgaben für Wohngeld 

Geringere Aufwändungen, da Empfänger von  
Arbeitslosengeld I und II vermehrt im 1. Arbeitsmarkt 

Geringe Aufwändungen, da 
Empfänger von 
Arbeitslosengeld II 
vermehrt im 1. Arbeitsmarkt

Ausgaben für 
Sozialhilfe 
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Konzeption zum Abbau der 
Massenarbeitslosigkeit 
entwickelt und 1. Schritt 
erfolgreich umgesetzt 

Massenarbeits-
losigkeit 
 
1975:  über 1 Mill.  
     Arbeitslose 
2005:  über 4,5 

Mill. 
Arbeitslose 

Durch Integrationstarif-
vertrag werden Familien 
aus dem Armutskreislauf 
geführt und erhalten eine 
Perspektive in der Gesell-
schaft 

Inlandsnachfrage 
zu niedrig! 

Inlandsnachfrage steigt, da 
1,8 Mill. Arbeitslose in den 
Arbeitsmarkt überführt 
werden 

Gesundheit der A. wird erheblich verbessert. 

Gesundheit der A. ist erheblich schlechter als die der 
Arbeitsplatzbesitzer (u.a. Lebenserwartung 5 Jahre geringer).

Überführung der 
ostdeutschen 
Staatswirtschaft in eine 
Wirtschaftsordnung mit 
tragfähigem Arbeits-
markt ist missglückt 

Erstmals wird den 
Arbeitnehmern auch in den 
östlichen Bundesländern 
eine relative soziale 
Sicherheit geboten 
1. wohnortnah; oder 
2. wohnortferne 

Angebote von 
Arbeitsplätzen

Soziale Marktwirtschaft 
rückt bei der Massen-
arbeitslosigkeit in die 
Ferne 

Soziale Marktwirtschaft, ein 
Steuerungsinstrument – 
Integrationstarifvertrag ist 
gefunden! Allein durch 
Konjunkturbelebung kann 
das Problem nicht gelöst 
werden 

Politisch radikale 
Randgruppen 
versuchen, ihre Suppe 
auf dem Problem der 
Massenarbeitslosigkeit 
zu kochen 

Das Thema Massen-
arbeitslosigkeit wird von 
uns politisch besetzt  
 

Grafik 12: Auswirkungen des Konzeptes auf den Staat 

Ergebnisse 

Relative soziale 
Sicherheit

Staatsziel hoher 
Beschäftigungsstand 

wird angegangen 

Gesundheitskosten sinken 

Konjunkturbelebung; 
Wachstumsziel wird 

erreicht werden

Kinder- und 
Familienarmut geht 

zurück; relative 
soziale Sicherheit 

Konjunkturpolitisches Ziel 
„Hoher Beschäftigungsstand“ 

erreicht 

Arbeitslosigkeit geht 
um 1/3 zurück

Ist-Zustand Soll-Zustand Soll-Zustand Ist-Zustand 

Familienpolitik 
Arbeitslose haben 
geringes Ein-
kommen. Kinder-
armut nimmt zu! 
Chancengleichheit 
sinkt. 

Steuerungsinstrument für einen  
hohen Beschäftigungsstand  

gefunden 
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Einsparungen:         
 
►  Ausgaben Arbeitslosengeld:  Alg, RV, KV, PV           
►  Ausgaben Arbeitslosenhilfe:  AH, RV, KV, PV                       
►  Ausgaben Sozialleistungen:  Sozialhilfe, Wohngeld 
 

Mehreinnahmen: 
 
►  Einkommenssteuer:    Indirekte Steuern 
►  Sozialbeiträge:        RV, KV, PV, Bundesagentur für Arbeit 
 
Alg = Arbeitslosengeld, RV = Rentenvers., KV = Krankenvers., PV = Pflegevers., AH = Arbeitslosenhilfe (Hartz IV) 

Die Finanzierung des Konzeptes „Arbeit“

Grafik 13: Finanzielle Auswirkungen - Staatshaushalt 
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Vorschlag der Arbeitsgruppe (Grundannahme: 1,8 Mill. Arbeitslose in Arbeit) 
 
 
Minderausgaben 

Arbeitslosengeld                                         10,2 Mrd. € 

Arbeitslosenhilfe (Hartz IV)                                    6,9 Mrd. € 

Sozialleistungen                                           1,8 Mrd. € 

Mehreinnahmen 

Steuern                                                         6,5 Mrd. € 

Sozialbeiträge                                                  9,7 Mrd. € 

Gesamt                                                                                 35,1 Mrd. € 

 

Grundlage: IAB, Nbg. V. 2004 

Wie spare ich 35,10 Mrd. € ein? 

Grafik 14: Finanzielle Auswirkungen - Staatshaushalt 
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Grafik 15: Finanzielle Auswirkungen - Staatshaushalt 

Durch die Integration von z.B. 1,8 Mill. arbeitslosen Menschen werden: 
 

Minderausgaben (u.a. Arbeitslosengeld) 
 

+ 
 

Mehreinnahmen (u.a. Steuern) 
 
 
 

in den „Arbeitsmarktfonds“ überwiesen und für die 
neuen Aufgaben bereit gestellt. 

Vorschlag der Arbeitsgruppe: 
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Grafik 16: Finanzielle Auswirkungen - Staatshaushalt 

Die Finanzierung des Konzeptes „Arbeit“ 

Diese Posten sind zu finanzieren: 
 
 
►  Ausgleich der Nettoentgelte 
 
►  Sekundärkosten 
 
►  Qualifizierung 
 
►  Pilot- und Großversuche 
 
►  Zuschuss an Tarifvertrags-Parteien 
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Grafik 17: Finanzielle Auswirkungen - Staatshaushalt 

Zu finanzierende Posten des Konzeptes
Vorschlag der Arbeitsgruppe 

Ausgleich Nettoentgelte* von  1,8 Mill. 
Arbeitnehmern 
Entgelterhöhung wird zu 50 % auf den Nettoausgleich angerechnet 

31,30 Mrd. €
 

Schulung der Arbeitslosen 
 

Umschichtung im Haushalt 
Bundesagentur für Arbeit 

Zuschuss Arbeitsplatzbereitstellungskosten 
(Sekundärkosten) 

1,8 Mrd. € 

Kapitalvorfinanzierung Pilotbranche 

Zuschuss an Tarifvertrags-Parteien 

1,9 Mrd. € 

Gesamt 35,0 Mrd. € 
 

* Grundlage: Statistisches Taschenbuch der Bundesregierung 
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Inlandsnachfrage steigt 
durch Integration von 1,8 
Mill. Arbeitslosen und 
geringeren Satz der 
Arbeitslosenversicherung 

Inlandsnachfrage 
zu gering, bremst 
Konjunkturent-
wicklung 

Steuern werden in diesem 
Konzept nicht erhöht.; das 
Modell Arbeit finanziert sich 
durch Umschichtung im 
Staatshaushalt! 

Flexibilität der 
Arbeitszeiten bei 
Konjunktur- und 
Strukturschwä-
chen → unter-
schiedlich in den 
Branchen 

Flexibilität wird durch die 
drei Modelle Normal-, 
Dynamik- und Absatz-
problemmodell erhöht in 
Verbindung mit dem 
Integrationstarifvertrag 

Kosten der Betriebe  
Kosten (Personal-
nebenkosten) werden 
als zu hoch angesehen 

Kostenbelastung der 
Unternehmen ↓  
• Sinkende Personal-

nebenkosten 
• Einstiegsentgelt von 

Arbeitslosen (85% von 
Normal) im 1. Jahr 

Über 4,5 Mill. 
arbeitslose Menschen  

1,8 Mill. Arbeitslose werden 
in den 1. Arbeitsmarkt 
integriert 

Qualifikation der 
Arbeitslosen 
unterschiedlich 

Qualifikation wird durch 
Schulung der Arbeitslosen 
verbessert 

Grafik 18: Auswirkungen des Konzeptes auf die Volkswirtschaft 

Ergebnisse 

Hoher 
Beschäftigungsstand 

wird erreicht 

Besser ausgebildete 
Arbeitnehmer werden in 

den 1. Arbeitsmarkt 
integriert 

Wettbewerbs-
fähigkeit wird 

erhöht 

Individuellere 
Arbeitszeiten nach 

Absatzlage 

Steuern werden in 
diesem Modell nicht  

erhöht

Absatz im Inland  
steigt 

Ist-Zustand Soll-Zustand Soll-Zustand Ist-Zustand 

Steuern sollen 
erhöht werden, 
u.a. MwSt + 3% 
ab 01.01.2007 


